












 

RvS 24-003 (2110-Go)  Seite 3 
 

 
 
Beiblatt zu 2.3 
 
Im gegenständlichen Raum befindet sich ein Projekt („B012-G011-BY-T01-BY“) des Bedarfsplanes für die 
Bundesfernstraßen (Anlage des FStrAbG) des vordringlichen Bedarfs. 
Hierzu haben die Gemeinden die zuständige Straßenbaubehörde (Staatliches Bauamt Kempten) zu hören und 
deren Planungen zu berücksichtigen. 
 
Im Übrigen weist das Regierungssachgebiet 31 "Straßenbau" auf die beiden Freizeitradwege mit den ID 12175 
und 14128 (Radwegenetz des Landkreises) hin, die in der Nähe der Aufstellorte der Windkraft-anlagen ver-
laufen. Auch hier muss die Sicherheit der Radfahrenden gewährleistet werden. 
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Stellungnahme zu Belangen des Anlagenschutzes (§18a LuftVG)

hier: FNPä für Windkraft in den Bereichen "Hochbachtel" und "Haarberg", Gemeinde Wildpoldsried

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch oben genannte Plangebiete ist der Anlagenschutzbereich gem. §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

der folgenden Flugsicherungseinrichtung betroffen:

- Kempten DVORDME [KPT] - Geogr. Koordinaten (ETRS89): 47° 44 44,79" N / 10° 20' 59,40" E; Höhe 

des Geländes 753,61 m ü. NN; lateraler Radius 15 km

Alle Plangebiete liegen im Anlagenschutzbereich. Für den aktuellen Planungsstand können aufgrund 

der vorliegenden Detaillierung keine weitergehenden Aussagen getroffen werden. 

Wir empfehlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine Vorrang- und Eignungsgebiete zur 

Windenergienutzung auszuweisen, da die im Genehmigungsverfahren gem. §18a LuftVG möglichen 

Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der geplanten Windenergieanlagen dem eigentlichen Ziel 

von Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen. Dennoch könnte sich aufgrund örtlicher 

Gegebenheiten ein Potential für die Vereinbarkeit des Windenergievorhabens mit den Belangen des 

Anlagenschutzes ergeben. Um dies zu eruieren, bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer unverbindlichen 

Vorprüfung an. Details können Sie dem Anhang entnehmen.

Unabhängig davon weisen wir darauf hin, dass konkrete Windenergievorhaben in 

Anlagenschutzbereichen bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Prüfung gem. §18a LuftVG 

einzureichen sind.
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Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS wurden die uns 

zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigt. Diese Beurteilung beruht auf den 

Anlagenstandorten und -schutzbereichen Stand Dezember 2023. Momentan beabsichtigen wir im 

Plangebiet keine Änderungen, diese sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht 

auszuschließen. 

Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) über unsere Stellungnahme informiert.

Hinweis: Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung stellt unter dem nachfolgenden Link eine interaktive 

Karte mit den aktuell gültigen Anlagenschutzbereichen verschiedener Flugsicherungsorganisationen 

gem. §18a LuftVG zur Verfügung.

http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagenschutz_node.html

Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unberührt.

http://www.baf.bund.de/DE/Themen/Flugsicherungstechnik/Anlagenschutz/anlagenschutz_node.html
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Szenariobasierte Vorprüfung von Windvorranggebieten in Bezug auf den 
Anlagenschutz von Drehfunkfeuern (VOR) und Radaranlagen 

 

Um einen weiteren Beitrag zum Erreichen der klimapolitischen Ziele der Bundesrepublik 
Deutschland zu leisten, hat sich die DFS bereiterklärt, Planungsbehörden im Rahmen ihrer 
personellen und finanziellen Möglichkeiten bei der Festlegung von Flächen für die 
Windenergie (§3 WindBG) zu unterstützen. 

Die Unterstützung umfasst die rechnergestützte Bewertung der Zustimmungsfähigkeit 
nach §18a LuftVG von szenariobasiert festgelegten Planungsentwürfen zum WEA-Ausbau 
in Anlagenschutzbereichen von Drehfunkfeuern sowie grundsätzliche Aussagen zur 
Zustimmungsfähigkeit in Anlagenschutzbereichen von Primär- und Sekundär-
Radaranlagen. Andere flugsicherungstechnische Anlagen können nicht in diesem Rahmen 
vorgeprüft werden. 

Die Anzahl der zur Prüfung vorgelegten WEA-Szenarien soll zunächst jährlich zwei pro 
Planungsbehörde nicht überschreiten. 

Bei der szenariobasierten Vorprüfung werden auf Grundlage einzelner 
Windenergieanlagen prototypisch definierte Windparks, die sich alle im gleichen 
Anlagenschutzbereich befinden, unter Berücksichtigung einer ggf. vorhandenen 
Vorbelastung durch bereits im Anlagenschutzbereich bestehende Windenergieanlagen auf 
Zustimmungsfähigkeit hin untersucht.  

Im Ergebnis wird festgestellt, ob die prototypisch angenommenen Windparks in Gänze 
oder in Teilen, d.h. in Hinblick auf eine bestimmte Konstellation von WEA, 
zustimmungsfähig wären.  

 

Um die Prüfung durchführen, benötigt die DFS folgende Informationen: 

 Angaben zu allen ggf. im Anlagenschutzbereich bestehenden WEA 

Feld Beschreibung Wert Einheit 

Nr Laufende Nummer der WEA im Szenario laufend ohne 

Priorität bei Bestandsanlagen immer 1 1 ohne 

Geographische Breite Geo-Position, geographische Breite   Grad (°), 

Minuten (‘) und 

Dezimalsekunden 

(“)  Geographische Länge Geo-Position, geographische Länge   

Geländehöhe Geländehöhe an der Position  m 

Nabenhöhe Höhe der Nabe der WEA über Grund  m 

Rotordurchmesser Durchmesser des Rotors der WEA  m 

Bemerkung 

Optionale Angaben zur Erläuterung 

  

Quelle   

Jahr   
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 Angaben zum prototypisch angenommenen Windpark, wobei jede WEA einzeln zu 
beschreiben ist: 

Feld Beschreibung Wert Einheit 

Nr Laufende Nummer der WEA im Szenario laufend ohne 

Priorität 

Mit den Prioritäten 2 bis xx wird die 

Reihenfolge definiert, mit der bei der 

Berechnung des Szenarios Anlagen aus 

dem Szenario gestrichen werden, um 

ein Szenario zu ermitteln, dem 

vollständig zugestimmt werden könnte. 

Hohe Zahlen werden zuerst gestrichen; 

falls nur noch WEAs mit der Priorität 1 

im Szenario verbleiben, wird nicht 

weiter gestrichen. 

> 1, aufsteigend ohne 

Geographische Breite Geo-Position, geographische Breite   Grad (°), 

Minuten (‘) und 

Dezimalsekunden 

(“)  Geographische Länge Geo-Position, geographische Länge   

Geländehöhe Geländehöhe an der Position  m 

Nabenhöhe Höhe der Nabe der WEA über Grund  m 

Rotordurchmesser Durchmesser des Rotors der WEA  m 

Bemerkung 

Optionale Angaben zur Erläuterung 

  

Quelle   

Jahr   

 

Die genannten Informationen sollen anhand einer in der Excel-Tabelle 
„VOR_Tabelle_Szenarien“ enthaltenen Vorlage per Email übermittelt werden. 

 

Hinweise 

Auf die Durchführung der Vorprüfungen durch die DFS besteht kein Rechtsanspruch. 

Das im Rahmen der Vorprüfung ermittelte Ergebnis und Mitteilungen der DFS hierzu sind 
rechtlich unverbindlich und rein informell. Da die Korrektheit der in die Prüfung 
eingehenden Informationen nicht geprüft werden kann, übernimmt die DFS keine Gewähr 
für die Korrektheit des Ergebnisses oder dessen Verwendbarkeit für die intendierten 
Zwecke.  

Für die Prüfung der vorgelegten WEA-Szenarien durch die DFS sollten 6 Wochen 
Bearbeitungszeit vorgesehen werden. Aufgrund von Ressourcenengpässen oder 
erforderlicher Priorisierungen kann sich die Bearbeitung eventuell verzögern. 

Eine nachfolgende Prüfung der DFS im Rahmen einer Stellungnahme im Rahmen von 
§18a LuftVG oder als TöB kann durch Änderung von Planungsprämissen zu 
abweichenden Ergebnissen führen. 

 

Kontakt 

Anfragen an die DFS können gerichtet werden per Email an anlagenschutz@dfs.de 

mailto:anlagenschutz@dfs.de?subject=Anfrage%20zur%20Vorpr%C3%BCfung,%20%3cGemeinde%3e,%20%3cWEA-Szenario%3e


Nr Priorität Bezeichnung
Breite 

(ETRS89) [° ' "]

Länge 

(ETRS89) [° ' "]
Geländehöhe Nabenhöhe

Rotor-

Durchmesser
TopHöhe Bemerkung Quelle Jahr

1 1 Bestehende WEA 1           BEISPIEL 52° 13' 27,529" 9° 40' 41,944" 92,095 108 82 241,095 Bestand xxx 2009

2 1 Bestehende WEA 2 Bestand

3 1 Bestehende WEA 3 Bestand

4 1 Bestehende WEA 4 Bestand

5 1 Bestehende WEA 5 Bestand

6 1 Bestehende WEA 6 Bestand

7 1 Bestehende WEA 7 Bestand

8 1 Bestehende WEA 8 Bestand

9 101 geplanter WP 1, WEA 1 Prognose

10 102 geplanter WP 1, WEA 2 Prognose

11 103 geplanter WP 1, WEA 3 Prognose

12 201 geplanter WP 2, WEA 1 Prognose

13 202 geplanter WP 2, WEA 2 Prognose

14 203 geplanter WP 2, WEA 3 Prognose

15 204 geplanter WP 2, WEA 4 Prognose

16 301 geplanter WP 3, WEA 1 Prognose

17 302 geplanter WP 3, WEA 2 Prognose

18 303 geplanter WP 3, WEA 3 Prognose
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ALE Schwaben – Postfach 11 63 – 86369 Krumbach (Schwaben) 

Versand nur per E-Mail an: 
gemeinde@wildpoldsried.de 
 
Gemeinde Wildpoldsried  
Kemptener Straße 2 
87499 Wildpoldsried 
 
 
 
 

 

 

 
 
 







Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung

(§ 4 Baugesetzbuch)

Hinweis:

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu ei-
nem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sach-
gerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzuge-
ben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde.

Gemeinde (mit Anschrift und Tel./Fax.Nr.)

Gemeinde Wildoldsried, Kemptener Straße 2, 87499 Wildpoldsried; gemeinde@wildpoldsried.de  

Az.: Bearbeiter

         

 Flächennutzungsplan 11. Änderung des Flächennutzungsplanes für Windkraft in den Bereichen 
"Hochbachtel" und "Haarberg"           

 Bebauungsplan

      für das Gebiet          

 Vorhabenbezogener 
      Bebauungsplan

 Sonstige Satzung

 Frist 1 Monat (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel./Fax.Nr.)

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Immenstadt i.AIIgäu
 Marienplatz12, 87509 Immenstadt i. AIIgäu
 Telefon: 083238005-0, Telefax: 083238005-55
 E-Mail:poststelle@adbv-immen.bayern.de
       

 Keine Stellungnahme erforderlich mit Angabe der Gründe

Aufgabenbereich wird von der Planung nicht berührt.  

 Beabsichtigte eigene Planung und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren könnten, mit Angabe des 
Sachstands
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benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Bei der Errichtung von Windkraftanlagen und beim Rückbau von Anlagen wird es in aller 

Regel zu erheblichen Eingriffen in den Boden kommen. Bei allen Vorhaben sind deshalb die 

bodenschutzfachlichen Belange zu berücksichtigen.  

Die Anforderungen an den Bodenschutz bei Baumaßnahmen nach DIN 19639 und ggf. DIN 

18915 sind zu beachten. 

Um die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Böden zu gewährleisten bzw. wiederherzustel-

len (Rekultivierung), wird für die Rückbauarbeiten eine Bodenkundliche Baubegleitung und 

ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 empfohlen. 

Die beim Rückbau entstehenden Materialreste sind vollständig und von allen beaufschlagten 

Flächen zu entfernen. 

Beim Rückbau von temporär im Bauablauf genutzten Flächen ist auf die rückstandslose 

Trennung der mineralischen Schüttung vom gewachsenen Boden zu achten.  

Wir empfehlen dringend den Leitfaden der Bund- Länder-Arbeitsgemeinschaft Boden „An-

forderungen des Bodenschutzes an den Rückbau von Windenergieanlagen“ zu beach-
ten und die darin aufgeführten Vorgehensweisen und aktuellen Regeln der Technik anzu-

wenden.  

https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html 

 

 

Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich befindet sich in keinem bestehenden oder geplanten, öffentlichen 

Trinkwasserschutzgebiet und in keinem wasserwirtschaftlichen Vorranggebiet Wasserver-

sorgung.  

Private Trinkwasserversorgungen sind uns nicht bekannt. 

 

 

Oberflächengewässer/Überschwemmungsgebiete/wildabfließendes Wasser 

Der hier von den Änderungsbereichen betroffene überwiegend bewaldete Höhenzug nord-

östlich bzw. östlich von Wildpoldsried ist durchzogen von zahlreichen Gewässern unter-

schiedlicher Größe, deren Bachläufe und Uferbereiche teilweise auch als naturschutzrecht-

lich geschützte Biotope gelten.  

Anlagen (somit auch Windkraftanlagen) an oberirdischen Gewässern sind grundsätzlich so 

zu errichten, zu betreiben, zu unterhalten und stillzulegen, dass keine schädlichen Gewäs-

serveränderungen zu erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht erschwert wird so-

wie, dass natürliche Rückhalteflächen erhalten bleiben, das natürliche Abflussverhalten nicht 

wesentlich verändert wird, naturraumtypische Lebensgemeinschaften bewahrt und sonstige 

nachteilige Veränderungen des Zustands des Gewässers vermieden oder, soweit dies nicht 

möglich ist, ausgeglichen werden. 

Demnach sind insbesondere folgende wasserrechtlichen Tatbestände bzw. wasserwirt-

schaftlichen Belange im Zusammenhang mit Maßnahmen oder Anlagen in bzw. im Umfeld 

von Gewässern zu nennen, die in der weiteren Planung und dem Verfahren zu beachtet sind 

und auf die ggf. dabei entsprechend eingegangen werden muss: 

- Allgemeine Sorgfaltspflichten an Gewässern (vgl. z.B. insbesondere § 5WHG i.V.m. 

BayWG) 

https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html
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Änderung des Flächennutzungsplans für Windkraft in den Bereichen   
„Hochbachtel“ und „Haarberg“, Gemeinde Wildpoldsried 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) an der 
Teilfortschreibung des FNPs für Windkraft in der Gemeinde Wildpoldsried und sehen das 
Vorhaben als positiven Beitrag zur Energiewende! 
 
Denn der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) unterstützt das Ziel rund 1,8% der Regionsfläche 
als Windenergie Vorranggebiet auszuweisen grundsätzlich und in der vorliegenden Planung 
konkret, damit neue und modernisierte Windkraft-Anlagen als wichtiger regenerativer 
Energieträger etabliert werden (siehe Stellungnahme vom 28.02.2023 zur Fortschreibung des 
Teilfachkapitels B IV 3.2 – Nutzung der Windenergie des Regionalplans der Region Allgäu).  
Unser Ziel ist, in der Analyse der Gesamtregion die am besten geeigneten 1,8% Fläche als 
Windenergie-Vorranggebiete zu nutzen, hierzu gehört unserer Ansicht nach auch das 
Planungsgebiet. Der BN hat eine eigene Windkraft-Kriterienliste erstellt und in einer 
Stellungnahme zu Windkraftpotentialen im Allgäu erarbeitet, beide Unterlagen liegen dem 
Regionalen Planungsverband seit März 2023 vor und sind in der email als Anhang und damit als 
Teil der Stellungnahme zur Änderung des FNP und zu Ihrer Kenntnis beigefügt.   
Die Auswahl der Flächen am Hochbachtobel Nord sowie Haarberg Mitte und Süd entsprechen 
dabei auch unseren Überlegungen für eine Nutzung als Windkraftstandort in der Region: 

 
 
 
 

Gemeinde Wildpoldsried 
Per Mail: gemeinde@wildpoldsried.de 
 

Ausschnitt aus der BN-Karte „Suchräume“ für die Windkraft in 
der Region Allgäu mit Zuordnung OAL 02 für die geplanten 
Gebiete Hochbachtel und Haarberg im Oberallgäu und Ostallgäu. 
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Kartengrundlage:
Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung -
www.geodaten.bayern.de und Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de
Raumordnungskataster der Regierung von Schwaben

Regionsgrenze

Übersichtskarte Region Allgäu - 
Mögliche Suchräume für die Nutzung der Windenergie 

Kartographie: 
Regierung von Schwaben, 
Sachgebiet Raumordnung, Landes- und Regionalplanung

Maßstab 1:100.000
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Nachdruck und Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit
Genehmigung des Herausgebers

Stand: 20. Januar 2023
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Zeichnerisch verbindliche Darstellungen (gem. derzeit rechtsgültigem RP 16)

Verbleibende Suchräume nach Eingrenzung anhand der im Zuleitungsschreiben genannten Kriterien 
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